
Name: ____________________ ________________, ___________ 
 
Semester: ____________________ 
 
 
An den 
Leiter des Abendgymnasiums der Stadt Münster 
- Weiterbildungskolleg für Berufstätige - 
Wienburgstraße 52 
 
48147 Münster 
 
 

ANTRAG AUF BEFREIUNG VON DER PFLICHTBELEGUNG EINER 2. FREMDSPRACHE 
 
Ich beantrage die Befreiung von der Teilnahme am Unterricht in einer 2. Fremdsprache aus folgendem Grund: 
 
1. Ich bitte um Anerkennung meiner Vorleistungen in ____________________ 
 gemäß APO-Wbk § 34, (4) 
 Die erforderlichen Unterlagen habe ich beigefügt. 
 
       Versetzungszeugnisse Klasse 7 – 10 

  (mittlerer Schulabschluss/Fachoberschulreife) 

          oder 

          Bescheinigung über den Besuch des Fremdsprachenunterrichts  
          in den Klassen 7 - 10 mit Angabe der Abschlussnote in Klasse 10 

  (mittlerer Schulabschluss/Fachoberschulreife) 

  oder 

          Zeugnis über eine Sprachenfeststellungsprüfung der 

          Herkunftssprache _____________________ 

  (jeweilige Mindestnote: „ausreichend“) 
 

2.       Ich erkläre hiermit, den schulischen Teil der Fachhochschulreife anzustreben.  
 Dieser Studiengang ist einsprachig möglich. 
 Ich bin darüber informiert, dass die Bundesländer Bayern, Sachsen und Thüringen diese Fachhochschulreife 

(schulischer Teil) n i c h t anerkennen. 
 
 [Die übrigen Bundesländer erkennen die Bescheinigung über den schulischen Teil der Fachhochschulreife an. 
 Die Anerkennung der beruflichen Voraussetzungen für die allgemeine Fachhochschulreife (notwendige 

Voraussetzung für die Aufnahme des Studiums an einer Fachhochschule) liegt bei den Bundesländern bzw. 
Fachhochschulen selbst. Im Einzelfall sollte die Anerkennung frühzeitig mit der jeweiligen Fachhochschule 
geklärt werden. Die entsprechenden Nachweise über die beruflichen Voraussetzungen sind der 
Fachhochschule in jedem Fall vorzulegen. 

 Grundsätzlich anerkannt werden a) eine Berufsausbildung und b) ein einjähriges gelenktes Praktikum. 
Einer abgeschlossenen Berufsausbildung gleichgestellt ist eine mindestens dreijährige berufliche Tätigkeit 
innerhalb eines Berufsfeldes. Eine geringfügige Beschäftigung oder auch eine dreijährige Berufstätigkeit in 
unterschiedlichen Berufsfeldern ist also ggf. nicht ausreichend für die Anerkennung der erworbenen 
Fachhochschulreife (schulischer Teil) als Voraussetzung für die Aufnahme eines Studiums an einer 
Fachhochschule. Grundsätzlich nicht anerkannt werden in diesem Zusammenhang Zeiten von 
Arbeitslosigkeit. Diese Anerkennung ist jedoch gegeben mit dem Nachweis eines dreijährigen gelenkten 
Praktikums, das vor, während oder nach dem Studium am Abendgymnasium absolviert werden kann.] 

 
 
Ich bitte um Genehmigung. Meine 1. Fremdsprache ist Englisch. 
 
 
 
 
_________________________________ 
             Unterschrift 



 
 
Bearbeitung Ihres Antrages vom _____________________ auf Befreiung von der 
2. Fremdsprache durch das Abendgymnasium der Stadt Münster. 
 
Prüfvermerk 
 
    Genehmigt: 
 
    ________   Ja 
 
    ________   Nein 
 
    ________   Zur Entscheidung an die Bezirksregierung 
 
 
Münster, _______________________ 
 
 
 
Mitteilung an 
 
Frau/Herrn ______________________ 
 
  ______________________ 
        Klasse/Semester 
 
Sie sind von der Teilnahme am Unterricht in einer zweiten Fremdsprache befreit  
und nehmen am Unterricht in Französisch oder Latein ab sofort nicht mehr teil. 
Statt dessen nehmen Sie am zweistündigen Ersatzunterricht teil, sofern er von der  
Schule für Ihr Semester angeboten wird. 
 
Ihre erste Fremdsprache ist Englisch. 
 
 
 
 
Börgmann 
Schulleiter 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme: 
 
1. Klassenlehrer/SL ___________ 
 
2. Fachlehrer ___________ 
 
3. Sekretariat 
 
 EDV ___________ 
 
 Stammblatt ___________ 
 
 Akte ___________ 
 
4. Z.d.A. 


